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Der Stadtverordnetenvorsteher

An die
Damen und Herren
der Stadtverordnetenversammlung
und des Magistrates

der Stadt Rödermark

E i n l a d u n g  

Ich lade Sie ein zu der
19. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

(Sitzung Nr. 5/2018)
am Dienstag, 28.08.2018, um 19:30 Uhr.

Die Sitzung findet in der Halle Urberach (Mehrzweckraum), Am Schellbusch 1 statt.

Tagesordnung:

TOP 1 Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers

TOP 2 Mitteilungen des Magistrats

TOP 3 Anfragen gem. § 16 Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung

TOP 4 Kommission Leitbild und Stadtentwicklung - Wahl sachkundiger 
Bürgerinnen und Bürger
Vorlage: VO/0124/18

TOP 5 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung
Vorlage: VO/0129/18

TOP 6 Jahresabschluss 2017
Vorlage: VO/0137/18

TOP 7 Resolution
für eine bessere ÖPNV-Anbindung Urberach - Darmstadt
-Gemeinsamer Antrag-
Vorlage: VO/0158/18

TOP 8 Antrag der Fraktion FWR und der FDP-Fraktion: Gymnasium in Rödermark 
(Änderung des Änderungsantrags)
Vorlage: FFW/0043_2/18

Schriftführerin: Frau Morian
Telefon: 06074  911310

8. August 2018
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TOP 9 Antrag der SPD-Fraktion: Städtebaulicher Vertrag mit den Bauherren 
Kapellenstraße (Kastanienhof)
Vorlage: SPD/0143/18

TOP 10 Antrag der FDP-Fraktion: Flächenanmeldungen der Stadt Rödermark im 
Zuge des Verfahrens zur Erstellung des Regionalen Flächennutzungsplans 
2020
Vorlage: FDP/0149/18

TOP 11 Antrag der FDP-Fraktion: Teilnahme am Landesprogramm zur 
Kriminalprävention in Kommunen "Kompass"
Vorlage: FDP/0150/18

Mit freundlichen Grüßen F. d. R.

Sven Sulzmann Susanne Morian
Stadtverordnetenvorsteher Schriftführerin
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

30.07.2018

SPD-Fraktion

Kempf, Oliver und Diekmann, 
Samuel

Antrag der SPD-Fraktion: Nutzung von Kinderspielplätzen mit 
Spielzeugwaffen (ANFRAGE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

06.08.2018 Magistrat
28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Die SPD-Stadtverordnetenfraktion wurde darüber informiert, dass auf einem 
Kinderspielplatz der Stadt Kinder mit Spielzeugwaffen gespielt haben. Insbesondere 
das Abschießen von Plastikkörpern stellt dabei eine erhöhte Gefahr für andere Nutzer 
des Kinderspielplatzes dar. Da es sich bei den “Geländespielen” mit Spielzeugwaffen 
um eine eigentlich nicht gewollte Nutzung dieser öffentlichen Fläche handelt, sollte in 
geeigneter Form dem Missbrauch entgegengetreten werden.

 
Beschlussvorschlag:

Daher fragen wir:

1. Ist dem Magistrat schon öfter bekannt geworden, dass ein Kinderspielplatz in dieser 
Weise genutzt wurde?

2. Ist die Nutzung des Kinderspielplatzes für diese Spiele grundsätzlich erlaubt?

3. Wenn Nein, wird der Magistrat die Hinweisschilder an den Kinderspielplätzen um 
einen diesbezüglichen Hinweis erweitern?

4. Wird der Magistrat noch weitere Initiativen ergreifen, um auf diesen Umstand 
hinzuweisen (Zeitungsartikel, Infos an den Schulen, usw..)

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

Fraktion:
Freie Wähler Rödermark

Peter Schröder

Antrag der Fraktion der Freien Wähler Rödermark: Perlite (ANFRAGE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Am 01.04.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den folgenden Beschluss 
gefasst:

 Der Magistrat wird beauftragt, für das im Stadtteil Urberach gelegene 
ehemalige „Perlite Areal“ ein städtebauliches Konzept mit dem Ziel zu 
entwickeln, die Fläche zu revitalisieren und einer zukunftweisenden Nutzung 
zuzuführen.

o Es ist eine gewerbliche Nutzung anzustreben, die mit der benachbarten 
Berufsakademie korrespondiert.

o Die Möglichkeiten einer Anpassung der Regionalen 
Flächennutzungsplanung an diese städtebaulichen Vorgaben sind zu 
prüfen.

Am 6.12.2016 hat die Stadtverordnetenversammlung einen weiteren Beschluss 
gefasst:

 Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine gewerbliche Folgenutzung und Reaktivierung 
untergenutzter Flächen des ehemaligen Perlite-Produktionsstandortes unter 
Einbezug des in Richtung der Berufsakademie westlich angrenzenden 
Flurstückes 3/2 sowie der nördlich gelegenen Flächen für Stellplätze geschaffen 
werden. Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines 
Gewerbegebietes i.S.d. § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die 
Sicherung der zugehörigen Erschließung unter Berücksichtigung der aktuellen 
Ausbauplanung der Straße „Am Schwimmbad“.

Die Straße „Am Schwimmbad“ ist inzwischen fertiggestellt.
 
Berichtsantrag:

1. Was ist inzwischen geschehen, um eine gewerbliche Nutzung auf dem Perlite 
Gelände zu realisieren?
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2. Ist das Areal inzwischen im Regionalen Flächennutzungsplan entsprechend des 
Beschlusses als Gewerbegebiet definiert?
3. Wie sind die Eigentumsverhältnisse des Areals?
4. Welche Aufwendungen und Kosten sind seit diesen Beschlüssen entstanden?
5. Wann ist mit einer Umsetzung der Beschlüsse zu rechnen?
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

FDP-Fraktion

Dr. Rüdiger Werner
Tobias Kruger

Antrag der FDP-Fraktion: Stand der "Gemeindebeteiligung" an der 
Erstellung des Regionalen Flächennutzungsplans 2020 (ANFRAGE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

2016 wurde mit einem/dem Aufstellungsbeschluss in der Verbandskammer der 
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain der Startschuss zur Erstellung des neuen 
Regionalen Flächennutzungsplans (Reg-FNP) 2020 gegeben. Der Zeitplan sah in den 
beiden ersten Jahren eine Evaluierung des bestehenden Reg-FNP 2010, dazu ein 
umfassendes Monitoring und eine Bestandsaufnahme sowie die Festlegung von 
grundlegenden Kriterien, vor. An verschiedenen Stellen in diesem Verfahren ist eine 
Beteiligung der Kommunen vorgesehen, meist in Form von Abfragungen, Umfragen 
oder Befragungen zu konkreten Themen. Nach der Zusammenführung der
Ergebnisse und Festlegung einheitlicher Kriterien durch die Regionalversammlung 
sowie die Verbandskammer soll es zu Gemeindegesprächen zu deren 
Entwicklungsabsichten auf Basis der beschlossenen Kriterien kommen. Zu dem 
gesamten Themenkomplex gab es bisher keinerlei Mitteilungen des Magistrats an die
Stadtverordnetenversammlung.
 
Anfrage:

1) Wann und mit welchem Ergebnis wurde die Kommunalbefragung zur Evaluierung 
des Reg-FNP 2010 mit der Stadt Rödermark durchgeführt?

2) Wann wurde die Gemeindebefragung des Regierungspräsidiums zum Monitoring 
durchgeführt? Was wurde hier abgefragt und welche Stellungnahme/-n hat die Stadt 
Rödermark dazu abgegeben?

3) Wurde die Stadt Rödermark über die „vertiefende Prognosen und Bedarfe 
(Bevölkerungsentwicklung, Wohn- und Gewerbeflächen)“ des Regionalverbandes in 
Kenntnis gesetzt? Falls ja: wann war das der Fall? Wie sehen diese im Ergebnis aus?
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4) Gibt es einen konkreten Termin für das „Gemeindegespräch“ des Regionalverbandes 
mit der Stadt Rödermark und wenn ja, wann soll dieses mit wem stattfinden bzw. hat 
dieses mit wem stattgefunden? Welche Zielsetzungen der Stadt Rödermark gab/gibt 
es für das „Gemeindegespräch“?

5) Gab es außer den genannten bisher weitere Anfragen an die Stadt Rödermark im 
Zuge dieses Prozesses zum Reg-FNP 2020? Wenn ja, welche und wie wurden diese 
beantwortet?

6) Welche Aufgaben kommen auf die Stadt Rödermark im Zuge des Verfahrens zum 
Reg-FNP 2020 in den nächsten 2 Jahren zu?
7) Welche Rolle ist der Stadtverordnetenversammlung in diesem Verfahren zugedacht 
und wann wird diese in welcher Form in den Prozess einbezogen?
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Valeska Donners

Antrag der FDP-Fraktion: "Byke" Sharing-Fahrräder in Rödermark 
(ANFRAGE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Mit großem Presseniederschlag wurde Anfang Februar 2018 der Start des „Bike-
Sharing“ der Firma „Byke“ mit den markanten blau-gelben Leihfahrrädern in 
Rödermark gefeiert. Sah man anfangs noch mehrfach diese Räder im Stadtgebiet 
sowie an den kommunizierten Stationen (z.B. Bushaltestelle im Breidert, Bushaltestelle 
in Waldacker, Kulturhalle, ...), sieht man seit einer Weile deutlich weniger, bzw. kaum 
mehr, Leihräder der Firma „Byke“ im Rödermärker Stadtgebiet; die vorstehend 
genannten Stationen sind oft verwaist.
 
Anfrage:

1) Ist es zutreffend, dass insgesamt 30 „Byke“ Sharing-Leihfahrräder an insgesamt 10 
Stationen im Rödermärker Stadtgebiet zu Beginn der Initiative am 08.02.2018 zur 
Verfügung standen?

2) Wie viele „Byke“ Sharing-Leihfahrräder stehen aktuell (Stand: 01.08.2018) in 
Rödermark an welchen Standorten (aufgeschlüsselt nach Standort) im Stadtgebiet zur 
Verfügung?

3) Gab es seit dem Start am 08.02.2018 Beschwerden über „wild“ abgestellte „Byke“-
Leihräder oder musste die Stadt „Byke“-Leihräder selbsttätig einsammeln? Wenn ja, 
wie viele?

4) Welche Rückmeldungen bzw. Statements seitens der Firma „Byke“ betreffend das 
„Bike-Sharing“ Modell in Rödermark hat der Magistrat seit Beginn der Initiative im 
Februar 2018 erhalten?
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5) Ist dem Magistrat bekannt, ob, wie lange und in welchem qualitativen und 
quantitativen Umfang, die Firma „Byke“ das Fahrrad-Sharing in Rödermark weiter zu 
betreiben gedenkt? Hat die Firma eine Mindestdauer für ihren Versuch dahingehend 
zugesagt Byke-Sharing in Rödermark zu etablieren und betreiben, oder ist sie hier in 
ihren unternehmerischen Entscheidungen völlig frei?

6) Gibt es Gedanken und/oder Planungen seitens der Stadt, kurz- oder mittelfristig 
eigenständig ein auf „Sharing“ basierendes, städtisches Leihfahrradsystem in 
Rödermark zu etablieren und betreiben? Wenn ja, wie ist der aktuelle Planungsstand 
dazu (inkl. Finanzierungskonzept)?
 
 
 



Ausdruck vom: 08.08.2018
Seite: 1/1

Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Dr. Rüdiger Werner

Antrag der FDP-Fraktion: EDEKA-Markt in Rödermark (ANFRAGE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Im Rahmen der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark am 
02.05.2018 wurde der Antrag der FDP: „Möglichkeiten zur Ansiedlung von 
Supermärkten mit Vollsortiment im Stadtteil Ober-Roden (Konkurrierender 
Hauptantrag)“ (VO FDP/0090/18) mit den Stimmen von CDU, AL/Grüne, SPD und FW 
abgelehnt. Bürgermeister Roland Kern hat in diesem Zusammenhang in dieser 
öffentlichen Sitzung erklärt, dass es bereits eine zweistellige Zahl an Gesprächen mit 
der Firma Edeka hinsichtlich der Ansiedlung eines Edeka-Marktes in Rödermark 
gegeben hat, dieser Gesprächsfaden noch besteht und die Möglichkeit einer 
entsprechenden Ansiedlung weiterhin gegeben ist sowie eruiert wird.
 
Anfrage:

1) Wie ist der aktuelle Sachstand betreffend die Gespräche und/oder Verhandlungen 
mit der Firma Edeka hinsichtlich der Ansiedlung eines Edeka-Marktes in Rödermark?

2) Welche Gespräche wurden dazu seit Anfang Mai 2018 mit wem, mit welchem Ziel 
sowie mit welchem Ergebnis geführt?

3) Wurde bzw. ist die Wirtschaftsförderung der Stadt Rödermark in den gesamten
Gesprächsprozess mit der Firma Edeka zur Ansiedlung eines Edeka-Marktes in 
Rödermark lückenlos eingebunden?

4) Wann ist – an welchem Ort – nach Beurteilung des Magistrates mit der Ansiedlung 
eines Edeka-Marktes in Rödermark frühestens zu rechnen?
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Dr. Rüdiger Werner

Antrag der FDP-Fraktion: Gremienbetreuung und Fraktionsräume nach der 
Kommunalwahl im Jahr 2021 (ANFRAGE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Aktuell sind in Rödermarks Stadtverordnetenversammlung fünf Fraktionen vertreten. 
Zwei dieser Fraktionen haben freiwillig für die Dauer der aktuellen Wahlperiode (2016 
bis 2021) auf ihr Fraktionsbüro bzw. Fraktionszimmer im Rathaus verzichtet. Diese 
Räumlichkeiten wurden mittlerweile anderen Nutzungen zugeführt (Personalrat sowie 
Ausländerbeirat). Es ist aktuell bereits mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit 
vorhersehbar, dass die Zahl der Fraktionen in der nächsten Wahlperiode der 
Stadtverordnetenversammlung ab 2021 höher sein wird bzw. sein könnte.
Möglicherweise haben dann 6 oder auch 7 Fraktionen Anspruch auf ein 
Fraktionszimmer bzw. anderweitiger räumlicher Unterstützung durch die Stadt, um 
ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Auch wenn bis dorthin noch runde 3 Jahre Zeit 
sind, erscheint aufgrund der absehbaren räumlichen Herausforderungen eine 
diesbezüglich sehr vorausschauende Planung der Stadt höchst angebracht. 
 
Anfrage:

1) Welche räumlichen Möglichkeiten für die praktische Darstellung von 
Fraktionszimmern bzw. Fraktionsräumen (ggf. für zusätzliche, also dann sechs oder 
sieben, Fraktionen) in den Rathäusern für die Wahlperiode nach der Kommunalwahl 
im Jahr 2021 sieht der Magistrat?

2) Gibt es (vorausschauende) Planungen für die Darstellung der nötigen 
Fraktionsräume für die Wahlperiode ab 2021 in den Rathäusern oder in alternativen 
Lokalitäten? Wenn ja, wie stellen sich diese Planungen dar und wie ist der zugehörige 
zeitliche Fahrplan?

3) Wird seitens des Magistrates eine Lösung derart in Betracht gezogen (wie in vielen 
Kommunen im Kreis Offenbach bereits umgesetzt), dass die Fraktionen in der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark zukünftig „nur“ Fraktionsbüros 
erhalten und die Sitzungsräume für alle Fraktionen buch-/benutzbar sind?
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Wenn ja, wie sähe diese Lösung in Rödermark praktisch aus?
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Valeska Donners

Antrag der FDP-Fraktion: Höhergruppierung der Erzieher/-innen in 
Rödermark (ANFRAGE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark hat in ihrer Sitzung am 
18.02.2014 die entgeltliche Höhergruppierung der Erzieher/-innen beschlossen. Die 
Erzieher/-innen soll(-t-)en demnach von der Besoldungsgruppe (seinerzeit) S6 in die 
(seinerzeit) Besoldungsgruppe S8 eingruppiert werden.

Die seinerzeitigen KiTa-Eltern erklärten sich diesbezüglich mit dem Vorschlag des 
Ersten Stadtrats einverstanden, zusätzlich zu der – ohnehin – geplanten linearen 
Erhöhung der KiTa-Gebühren i.H.v. 2%, mit einem zusätzlichen Gebühren-Prozent (also 
insg. 3%) zur Finanzierung der ansteigenden Besoldungskosten zur Höhergruppierung 
der Erzieher/-innen auf (seinerzeit) S8 beizutragen.
 
Anfrage:

1) Hat die faktische und entgeltliche Höhergruppierung der Erzieher/-innen in 
Rödermark gemäß dem o.g. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
stattgefunden? Wenn „ja“, zu welchem Datum und wenn „nein“, warum nicht?

2) Sofern die Höhergruppierung gemäß der vorstehenden Ziffer 1 nicht praktisch 
stattgefunden haben sollte: Haben die KiTa-Eltern seitdem o.g. Beschluss der STAVO 
faktisch 1% KiTa-Beiträge „zu viel“ bezahlt? Um welche Differenzsumme (igs.) handelt 
es sich seit o.G. STAVO Beschluss zwischen einer 2%-igen und 3%-igen Erhöhung der 
KiTa-Beiträge?

3) Sofern die Höhergruppierung gemäß der vorstehenden Ziffer 1 nicht praktisch 
stattgefunden haben sollte: Besteht seitens der KiTa-Eltern ein 1%-iger 
Rückzahlungsanspruch (seit dem Inkrafttreten der entsprechenden Gebührenordnung) 
gegen die Stadt hinsichtlich der entrichteten KiTa-Gebühren? Um welche 
Gesamtsumme würde es sich hierbei handeln?
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4) Haben sich nach dem o.g. Beschluss der STAVO zur Höhergruppierung objektiv mehr
Erzieher/-innen auf freie Stellen in Rödermark beworben als vor dem Beschluss? 
Konnten durch den Beschluss also – signifikant – neue Fachkräfte bzw. Erzieher/-innen 
für die Rödermärker KiTa‘s gewonnen werden?
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Dr. Rüdiger Werner

Antrag der FDP-Fraktion: Rödermärker Präventionsrat (ANFRAGE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Der Kommunale Präventionsrat der Stadt Rödermark wurde auf Initiative des Ersten 
Stadtrates der Stadt Rödermark, gegen das klare Votum der FDP, zu Lasten der direkt 
demokratisch gewählten Vertreter/-innen aus den in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark vertretenen Fraktionen personell 
verkleinert.

Im Gegenzug zu dieser personellen Verkleinerung des Präventionsrates soll(-te) der 
Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Soziales, Integration und Kultur regelmäßig 
und automatisch/selbsttätig über die Ergebnisse der Sitzungen des Präventionsrates – 
zeitnah – im FSIK-Ausschuss berichten.
 
Anfrage:

1) Wie oft, wann genau und jeweils wie lange hat der Präventionsrat der Stadt 
Rödermark seit der letzten Kommunalwahl (März 2016) getagt und wer hat an diesen 
Sitzungen teilgenommen?

2) Wie oft und wann genau hat der Vorsitzende des „FSIK“-Ausschuss – gemäß der 
Beauftragung im Kontext zur politischen/personellen Verkleinerung des städtischen 
Präventionsrates – in einer Sitzung des FSIK-Fachausschuss aus dem Präventionsrat 
berichtet?
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Valeska Donners

Antrag der FDP-Fraktion: Toilettenhäuschen und Toilette am Bahnhof in 
Ober-Roden (ANFRAGE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Im Rahmen der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2018 hat der 
Magistrat die Anfrage der FDP Fraktion „Toilette im Bahnhofsgebäude in Ober-Roden“ 
(VO FDP/0060/18) beantwortet. Teil dieser Antwort des Magistrates war die allgemein 
„erschütternde“ Erklärung, dass die Stadt Rödermark aufgrund vertraglicher 
Bedingungen eventuell bzw. vermutlich noch bis ins Jahr 2030 den jährlichen 
Unterhalt i.H.v. rund 15.000 bis 17.000 Euro für das Münz-Toilettenhäuschen am 
Bahnhof in Ober-Roden tragen muss. Dazu hat der Bürgermeister in derselben 
öffentlichen STAVO-Sitzung am 20.03.2018 erklärt, jetzt mit der Bahn und Hessen
Mobil über Nachbesserungen dieser vertraglichen Unterhaltsverpflichtung verhandeln 
zu wollen. Ein Ziel dieser Verhandlungen könnte/sollte nach Aussage des 
Bürgermeisters vom 20.03.2018 die Rückerstattung der Betriebskosten von 2003 bis 
2015 für das Toilettenhäuschen sein.
 
Anfrage:

1) Wie ist der Sachstand zum 01.08.2018 hinsichtlich des Toilettenhäuschens am 
Bahnhof Ober-Roden? Wann genau begann und endet der 15-jährige Vertrag zur 
Tragung der jährlichen Unterhaltskosten für das Toilettenhäuschen durch die Stadt 
Rödermark?

2) Was hat der Magistrat in der Sache seit Ende März 2018 unternommen? Welche 
Gespräche wurden dazu mit wem und mit welchem Ziel sowie mit welchem Ergebnis 
geführt?
 
3) Steht eine, ggf. anteilige, Rückerstattung der Betriebskosten für das 
Toilettenhäuschen am Bahnhof Ober-Roden in Aussicht und wenn ja, in welcher Höhe? 
Wenn nein, warum nicht?
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4) Sieht der Magistrat Möglichkeiten – und wenn ja, welche – zur Reduktion der 
jährlichen Unterhaltskosten für das Toilettenhäuschen am Bahnhof Ober-Roden?

5) Wann kann – voraussichtlich – das Toilettenhäuschen am Bahnhof Ober-Roden 
abgebaut werden? Mit welchen Kosten wird für den Ab-/Rückbau desselben gerechnet 
und wer muss diese tragen?

6) Wann ist mit der Errichtung bzw. Inbetriebnahme der frei zugänglichen Toiletten im 
Bahnhofsgebäude (während der Öffnungszeiten) zu rechnen und wo werden diese 
baulich im Gebäude realisiert? Was passiert, wenn eine bauliche Realisierung von frei 
zugänglichen Toiletten im Bahnhofsgebäude Ober-Roden objektiv nicht möglich ist? 
Gibt es hierzu einen „Plan B“ und wenn ja, wie sieht dieser aus?
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0124/18
I/Mö
28.06.2018
Thomas Mörsdorf

Kommission Leitbild und Stadtentwicklung - Wahl sachkundiger 
Bürgerinnen und Bürger

Beratungsfolge:

Datum Gremium

16.07.2018 Magistrat
15.08.2018 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
16.08.2018 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 30. Mai 2016 den Beschluss gefasst, die 
Kommission Leitbild und Stadtentwicklung zu bilden. 

Die Kommission untersteht gemäß § 72 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)
dem Magistrat und besteht aus dem Bürgermeister, weiteren Mitgliedern des
Magistrats, Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und aus sachkundigen
Einwohnern. 

Der Magistrat hat am 30. Mai 2016 festgelegt, dass den Vorsitz in der Kommission
Bürgermeister Roland Kern übernimmt. Stellvertreter ist Erster Stadtrat Jörg Rotter. 
Daneben gehören der Kommission Stadträtin Anna Monika Gierszewski und Stadträtin 
Karin von der Lühe sowie die Stadtverordneten Brigitte Beldermann, Jürgen Breslein, 
Michael Gensert, Dr. Rüdiger Werner und Jochen Zeller an. 

Die sachkundigen Einwohner sind durch die Stadtverordnetenversammlung zu 
wählen. Sie sollen auf Vorschlag der am Geschäftsbereich der Kommissionen 
besonders interessierten Berufs- und anderen Vereinigungen oder sonstigen 
Einrichtungen gewählt werden. 

Die Mitglieder der Kommission Leitbild und Stadtentwicklung haben vorgeschlagen,  
Ernst Schäck, Friederike Nedelmann und Maria Becker als sachkundige Bürgerinnen 
und Bürger in die Kommission aufzunehmen
 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wählt zu Mitgliedern der Kommission Leitbild und 
Stadtentwicklung als sachkundige Bürger:

- Ernst Schäck
- Friederike Nedelmann
- Maria Becker
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Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
 

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Finanzverwaltung, Controlling

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0129/18

03.07.2018
Se/Da

Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung

Beratungsfolge:

Datum Gremium

06.08.2018 Magistrat
08.08.2018 Betriebskommission EB "Kommunale Betriebe Rödermark"
16.08.2018 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 
Um eine Konkurrenzsituation zur freien Wirtschaft zu vermeiden, müssen Kommunen 
eine Überprüfung ihrer wirtschaftlichen Betätigung vornehmen.
Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Rödermark beschränkt sich auf die 
Bereithaltung von städtischen Wohnungen und hier nur auf die "Nichtsozial-
wohnungen".

An die wirtschaftliche Betätigung der Stadt im Bereich "Bereithaltung von städtischen 
Nichtsozialwohnungen" sind gemäß § 121 Absatz 1 HGO folgende Bedingungen 
geknüpft:
1. der öffentliche Zweck rechtfertigt die Betätigung,
2. die Betätigung steht nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis 
             zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf und
3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten 
             erfüllt wird oder erfüllt werden kann.
 
Gemäß § 121 Abs. 7 HGO haben die Gemeinden mindestens einmal in jeder Wahlzeit 
zu prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Betätigung noch die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 erfüllt und inwieweit die Tätigkeiten privaten Dritten übertragen werden 
können.

Zu 1.
Ein öffentlicher Zweck ist immer dann gegeben, wenn Lieferungen und Leistungen der 
Gemeinde in ihrem Aufgabengebiet liegen und dazu dienen, Bedürfnisse ihrer 
Einwohner zu befriedigen ohne Gewinnerzielungsabsicht. Diese Voraussetzungen sind 
bei der "Bereithaltung von städtischen Nichtsozialwohnungen" gegeben. 

Zu 2. 
Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung muss sichergestellt bleiben, dass die 
stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gesichert ist und damit die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungskraft 
eingehalten werden.
Aufgrund des Jahresabschlusses 2017 der Kommunalen Betriebe Rödermark zeigt sich 
bei den vorgehaltenen 111 frei finanzierten Wohnungen, dass das Gesamtergebnis (ca. 
15.000 € Defizit) die finanzielle Leistungskraft des Betriebes nicht gefährdet und die 
Finanzkraft der Gemeinde nicht überfordert wird. 
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Zu 3.
Die Bereitstellung von Wohnraum gehört mit zur kommunalen Daseinsvorsorge. Um 
auf Notlagen flexibel reagieren zu können (wie z.B. bei der aktuellen Flüchtlings-
situation) ist es erforderlich, durch die Stadt entsprechenden Wohnraum 
bereitzuhalten.
 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung stellt gemäß § 121 Abs. 7 HGO fest, dass die 
wirtschaftliche Betätigung der Stadt Rödermark im Bereich der „Bereithaltung von 
Nichtsozialwohnungen“ den Voraussetzungen des § 121 Absatz 1 HGO entspricht.

Eine Übertragung dieser Aufgabe an private Dritte erfolgt nicht.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
 

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

 

Anlagen 
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Finanzbuchhaltung

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0137/18
I/2/2/J/Sc
19.07.2018
Jäger, Simone

Jahresabschluss 2017

Beratungsfolge:

Datum Gremium

06.08.2018 Magistrat
16.08.2018 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Gemäß § 112 HGO ist die Kommune verpflichtet, am Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Stadt darstellt.
 
Gemäß § 114 Abs. 1 HGO beschließt die Stadtverordnetenversammlung den vom 
Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des zweiten 
auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und entscheidet zugleich über die Entlastung 
des Magistrats.

Der vom Fachbereich Finanzen erstellte Jahresabschluss wurde vom Rechnungs-
prüfungsamt geprüft und am 04. Juli 2018 mit einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk versehen.
 
Das Jahresergebnis 2017 der Stadt Rödermark, welches auch Grundlage der 
Schutzschirmvereinbarung ist, weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in 
Höhe von 205.903,39 € (Plan 872.649,86 €/Fehlbetrag) auf, so dass eine 
Ergebnisverbesserung im Plan/Ist Vergleich von 1.078.553,25 € zu verzeichnen ist. 

Im außerordentlichen Ergebnis verzeichnet die Stadt Rödermark einen Gewinn in Höhe 
von 905.595,70 € (Plan 273.955,39 €).

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.111.499,09 € 
aus, dem ein Planansatz 2017 in Höhe von 598.694,47 € (Jahresfehlbetrag) gegenüber 
steht.

Aus Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 910.809,87 €. Der 
Kauf der Kulturhalle wurde aus eigenen liquiden Mitteln vorfinanziert. Das zur 
Refinanzierung erforderliche Kapitalmarktdarlehen wurde in 2018 aufgenommen.

Der Kassenkreditbestand vom Vorjahr in Höhe von 32 Mio. € konnte aufgrund einer 
Rückzahlung von einer Million auf 31 Mio. € reduziert werden.

Der Magistrat empfiehlt, den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 1.111.499,09 Euro 
gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen.
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Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung stellt den mit dem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes vom 04. Juli 2018 versehenen 
Jahresabschluss 2017 gemäß § 114 HGO fest und entlastet somit den Magistrat für die 
Führung der Geschäfte.
 
Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 1.111.499,09 Euro wird gemäß § 25 Abs. 3 
GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
 

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

 

Anlagen 

Jahresabschluss 2017
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

07.08.2018

Fraktionen der
CDU, AL/Die Grünen, SPD, FDP,
Freien Wähler Rödermark

R.K.

Resolution
für eine bessere ÖPNV-Anbindung Urberach - Darmstadt
-Gemeinsamer Antrag-
Beratungsfolge:

Datum Gremium

15.08.2018 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
16.08.2018 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Rödermark liegt etwa mittig zwischen den beiden Großstädten Frankfurt und 
Darmstadt im Rhein-Main-Gebiet. Für die weitere Entwicklung unserer Stadt  ist eine 
entsprechend gute ÖPNV-Anbindung an beide Zentren wichtig - aus ökonomischer 
und auch aus ökologischer Sicht.

Kinder aus Rödermark (mehrheitlich Stadtteil Urberach) besuchen seit über 40 Jahren 
weiterführende Schulen in Darmstadt. Immer war es möglich, mit einem Bus gegen 
6:50 Uhr die Schule pünktlich zur 1. Stunde zu erreichen. Dies spielt bei der Schulwahl 
eine wichtige Rolle. Hat man sich einmal für den Besuch einer Darmstädter Schule 
entschieden und ist von dieser Schule akzeptiert worden, müssen beide Seiten, also 
Schule und Schüler, darauf vertrauen können, dass die Busverbindung Bestand hat.

Nach den Osterferien 2018 wurde plötzlich und ohne umfassende Informa-tion die 
direkte Schulbuslinie Urberach-Darmstadt durch die Verkehrs-gesellschaft Dadina 
gestrichen. Jeder Bus, der jetzt von Urberach nach Darmstadt unterwegs ist, fährt mit 
etlichen Haltepunkten in einer großen Runde auf der neu geschaffenen Linie F/U über 
Messel – Grube Messel – Oberwaldhaus – zum Schloss Darmstadt, wo in eine Tram 
umzusteigen ist. 
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Die  Elternschaft von über 50 Kindern, welche die gymnasiale Oberstufe in Darmstadt 
besuchen, hat sich  im Zuge dieser Verschlechterung zu einer Interessensgemeinschaft 
zusammengeschlossen. Es wurde erkannt, dass 

a) die ÖPNV-Verbindung Urberach-Darmstadt im Laufe der letzten Jahre 
schleichend immer schlechter geworden und sehr verbesserungsfähig ist;
 

b) insgesamt viele Menschen nach Darmstadt fahren - derzeit im Wesentlichen 
durch Individualverkehr, da das aktuelle ÖPNV-Angebot nicht akzeptabel ist und 
somit auch nicht angenommen wird. 

Dies gilt nicht nur für die Schüler, sondern auch für Studenten der Wissen-schaftsstadt 
Darmstadt und für alle Berufstätigen; weiterhin auch für alle Nutzer des Kultur-, Sport-  
und Einkaufsangebots von Darmstadt sowie zur Erledigung von Behördengängen, 
Wahrnehmung von Terminen bei Gerichten, Versorgungsträgern etc. Eine verbesserte 
ÖPNV-Verbindung Rödermark-Darmstadt läge deshalb auch im wohlverstandenen 
Interesse Darmstadts und des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Nur eine weiteres 
Beispiel von vielen: Auch das Jagdschloss Kranichstein mit Bioversum und Hotel wäre 
wieder an eine regelmäßige Buslinie angebunden.

Eine direkte Verbindung von Urberach nach Darmstadt über Kranichstein als direkte 
Verbindung (wie es sie früher schon gab) sollte deshalb im Halb-Stunden-Takt wieder 
hergestellt werden. Diese Verbindung könnte ohne größere logistische Veränderungen 
durch Verlängerung der beste-henden H-Linie (Schloss-Kranichstein) nach Urberach 
zur Linie H/U umgesetzt werden. Die neue Linie H/U soll frühestmöglich, spätestens zu 
Ostern 2019, starten. 

Die "Schulbuslinien" zu den morgendlichen bzw. mittäglichen Stoßzeiten sollten so 
fahren, dass die Kinder in ca. 45 Minuten die Schulen bzw. wieder ihren Wohnort 
erreichen können. Beispiel: Morgendliche Abfahrt nicht vor 6:45 Uhr ab Urberach 
Bahnhof; Rückfahrt: Ankommen in Urberach nach der 6. Stunde bis ca. 14:00 Uhr.
 
  
Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark beauftragt den Magistrat, 
mit den zuständigen Verkehrsgesellschaften – kvgOF und Dadina – in Verhandlungen 
zu treten mit dem Ziel, eine Direktverbindung Urberach-Darmstadt im oben 
dargestellten Sinne in den Nahverkehrsplan 2019-2024 aufzunehmen und spätestens 
zu Ostern 2019 damit zu starten.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:  

  
 
 



Ausdruck vom: 08.08.2018
Seite: 1/2

Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

FDP-Fraktion und
Fraktion der Freien Wähler

Tobias Kruger, Dr. Rüdiger 
Werner
Siegfried Kupczok, Peter Schröder

Antrag der FDP-Fraktion und der Fraktion der Freien Wähler Rödermark: 
Gymnasium in Rödermark (Änderung des Änderungsantrags)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

14.08.2018 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur
16.08.2018 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

In der Stadtverordnetenversammlung vom 2. Mai 2018 wurde einstimmig eine 
Stellungnahme der Stadt Rödermark zum Schulentwicklungsplan beschlossen. Diese 
wurde dem Kreis zur Kenntnis gegeben. Nach einigen Hearings wurde in der 
Kreistagssitzung vom 20. Juni 2018 der Schulentwicklungsplan beschlossen. Keine der 
interfraktionellen Forderungen aus Punkt III dieser Stellungnahme wurde in den 
Schulentwicklungsplan aufgenommen. 

Diese Missachtung der Forderungen Rödermarks durch den Kreis wird eine Reihe 
negativer Folgen für Rödermark haben: 

- Die Zahl der aus Rödermark auspendelnden Schüler, die heute schon eine der 
höchsten im Kreis ist, wird – ausreichende Kapazität vorausgesetzt – weiter 
zunehmen, mit all den negativen Konsequenzen (Zeitverlust für die Schüler, 
Umweltprobleme durch zusätzlichen Verkehr, häufig weniger Sozialkontakte in 
der fremden Schulstadt). Da die Schülerzahlen auch in Rödermark durch 
größere Jahrgänge steigen werden, wird die Oswald-von-Nell-Breuning-Schule 
mittelfristig an ihre Kapazitätsgrenze kommen. 

- Die meisten auswärtigen Schulen, die heute von Rödermärker Schülern besucht 
werden, sind an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt und werden dann bevorzugt 
Kinder aus der eigenen Stadt aufnehmen und Rödermärker Schüler abweisen. 
Diese müssen dann im ganzen Kreisgebiet aufgeteilt werden - oftmals nicht in 
der Wunschschulform „reines Gymnasium“, sondern in kooperativen oder 
integrierten Gesamtschulen. Rödermark ist die einzige Stadt, wo diese 
„Schülerlenkungsmaßnahmen“ im Schulentwicklungsplan vorgesehen sind – 
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eine eindeutige Benachteiligung der Rödermärker Schüler, die nicht 
hinnehmbar ist. 

Richtigerweise wird daher in der abgegebenen Stellungnahme gefordert: „Es sind 
Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, dass Schülerlenkungsmaßnahmen nicht 
mehr zu Ungunsten Rödermärker Schülerinnen und Schüler durchgeführt werden 
müssen. Sie schwächen den Bildungsstandort Rödermark. Es macht aus Sicht der Stadt 
Rödermark keinen Sinn, die benötigten zusätzlichen räumlichen Kapazitäten für 
Rödermärker Schüler in den Nachbarstädten an Standorten bereitzustellen, die in der 
Regel heute schon die Maximalgröße einer gut händelbaren Schule erreicht haben. 
Zusätzliche Kapazitäten sollten am Wohnort der Schüler bereitgestellt werden. Es sind 
hier gemeinsam mit dem Schulträger Lösungen zu finden.“ 

Ein gutes Schulangebot vor Ort ist ein enorm wichtiger Standortfaktor. Eine gute 
Europaschule Oswald-von-Nell-Breuning-Schule alleine kann das für die Sekundarstufe 
II nicht abdecken. Rödermark ist bezüglich seiner Schullandschaft schon heute deutlich 
benachteiligt (nur eine Schule auf 9000 Einwohner!!) und darf bei den zwingend 
anstehenden Schulerweiterungen und –neubauten nicht ein weiteres Mal übergangen 
werden. Die Bundesregierung hat Bildung zu einem Schwerpunkt ihrer Politik für die 
laufende Legislaturperiode erklärt. Den Kommunen sollen dafür finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, d.h. es ist mit einem Nachfolgeprogramm zu KIP II zu 
rechnen. Zu diesem Zeitpunkt muss die Forderung Rödermarks nach einem 
Gymnasium bei den Entscheidungsträgern unbedingt vorliegen. Ein nachdrückliches 
Auftreten gegenüber dem Schulträger Kreis Offenbach ist hier zwingend geboten.
 
Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

1.) Der Magistrat wird beauftragt, unverzüglich mit dem Schulträger Kreis Offenbach 
Gespräche aufzunehmen und insbesondere die Inhalte von Punkt III der 
Stellungnahme der Stadt vom 2.5.2018 zum Schulentwicklungsplan mit diesem zu 
erörtern mit dem Ziel, das Rödermark mittelfristig den Zuschlag für den Neubau eines 
Gymnasiums erhält.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

30.07.2018

SPD-Fraktion

Kempf, Oliver und Diekmann, 
Samuel

Antrag der SPD-Fraktion: Städtebaulicher Vertrag mit den Bauherren 
Kapellenstraße (Kastanienhof)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

06.08.2018 Magistrat
15.08.2018 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
16.08.2018 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Der Magistrat wird aufgefordert, in dem noch abzuschließenden städtebaulichen 
Vertrag mit dem Eigentümer Fristen für die Fertigstellung bzw. Teilfertigstellung der 
Baumaßnahme zu vereinbaren.
Bei Nichteinhaltung der Fristen sollen Konventionalstrafen vereinbart werden.

Eine Rückabwicklung des Vertrages ist dann vorzusehen, wenn bis zu einem 
festgelegten Termin noch keinerlei Baumaßnahmen erfolgt sind.

 
Beschlussvorschlag:

Um die zügige Umsetzung von Planung Dritter, bei denen die Stadt Rödermark 
Baurecht nur zu diesem Zwecke geschaffen hat, sicherzustellen, sollen  in 
städtebaulichen Verträgen auch Sanktionsmechanismen vereinbart werden.
Dies soll in Zukunft bei allen ähnlichen Fällen ebenso gehandhabt werden.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

FDP-Fraktion

Dr. Rüdiger Werner
Tobias Kruger

Antrag der FDP-Fraktion: Flächenanmeldungen der Stadt Rödermark im 
Zuge des Verfahrens zur Erstellung des Regionalen Flächennutzungsplans 
2020

Beratungsfolge:

Datum Gremium

15.08.2018 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
16.08.2018 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Im aktuell gültigen regionalen Flächennutzungsplan (Reg-FNP) 2010 waren für 
Rödermark rund 52,0 ha Erweiterungsfläche vorgesehen, darunter 26,4 ha für 
Wohnbebauung, 2,5 ha als Mischgebiet, 10,1 ha für Gewerbeansiedlung (plus 6,0 ha 
ebenfalls für Gewerbe nutzbare Weißfläche an der Kapellenstraße) und 7,2 ha für 
Gemeinbedarf/Sport. 17,6 ha davon sind bisher aktiviert worden – die kleinen 
Gewerbegebiete an den Rennwiesen, an der Messenhäuser Str., im zentralen 
Gewerbegebiet Ober-Roden sowie an der Albert-Einstein-Straße. 34,4 ha stehen somit 
aktuell zur baulichen Entwicklung in Rödermark noch zur Verfügung. 19,3 ha für 
Wohnbebauung (Spessartring 7,2 ha, Kinzigstraße 5,9 ha und Alter Seeweg 6,2 ha, 
wovon sich 1,7 ha an der Mainzer Straße in der Vorplanungsphase befinden), 8,9 ha für 
Gewerbeflächen (Hainchesbuckel 2,9 ha, Kapellenstraße 6,0 ha) und 7,2 ha für 
Gemeinbedarf/Sport (1,7 ha Schömbsstr. und 5,5 ha südlich der Feuerwehr Ober-
Roden). Aufgrund von Änderungen im Landesentwicklungsplan ist eine Fläche davon 
(Kinzigstraße) gar nicht mehr, andere aus anderen Gründen nur sehr schwierig zu 
entwickeln.

Lässt man die Flächen für Gemeinbedarf/Sport, für die es im Moment keinen 
Entwicklungsbedarf gibt, außen vor, stellen sich die Entwicklungsoptionen bzgl. 
Bauflächen in Rödermark wie folgt dar: Nimmt man die Ankündigungen verschiedener 
Fraktionen ernst, die Grüne Mitte unbebaut zu lassen, bleiben 1,7 ha Optionsfläche an 
der Mainzer Straße und 4,5 ha schwer bebaubare Flächen am Alten Seeweg. De facto 
existieren keine größeren Flächen mehr für Wohnbebauung. Der Bedarf ist aber 
dennoch auch in Rödermark spürbar vorhanden.
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Sollten alle Hürden genommen werden, stehen in absehbarer Zukunft rund 6 ha 
Gewerbeflächen am Friedhofsdreieck zur Verfügung. Damit dürfte ein gewisser Druck 
genommen sein. Ob sich die Flächen am Hainchesbuckel in den nächsten 10 Jahren 
erweitern und aktivieren lassen, ist fraglich. Zumindest eine weitere Option auf 
Gewerbeflächen ist daher aus Sicht der FDP nötig.

Das Fazit der FDP lautet daher, dass die noch nicht aktivierten Flächen die Bedarfe der 
nächsten 12 Jahre – objektiv – nicht decken können. In den nächsten 
Flächennutzungsplan sollten daher zwingend weitere Flächen für Baulandentwicklung 
aufgenommen werden, die Rödermark dringend benötigte Entwicklungsoptionen 
eröffnen bzw. offenhalten.

Mit dem Aufstellungsbeschluss fiel 2016 der Startschuss für den neuen Reg-FNP 2020. 
In der ersten Phase wurde der laufende Reg-FNP 2010 evaluiert, es wurde ein 
umfassendes Monitoring und eine Bestandsanalyse durchgeführt und es wurden an 
verschiedenen Stellen die Kommunen befragt. Diese ‚Vorbereitenden Arbeiten’ sollten 
nach ursprünglicher Zeitplanung mittlerweile abgeschlossen sein. Es folgt die 
Zusammenführung der Ergebnisse und Festlegung einheitlicher Kriterien. Der nächste 
Schritt sind Gemeindegespräche zu deren Entwicklungsabsichten auf Basis der
beschlossenen Kriterien. Eine parallele Anfrage der FDP-Fraktion soll klären, an welcher 
Stelle mit welchen Fragen und welchen Antworten Rödermark am bisherigen Prozess 
beteiligt war. Nach aktuellen Kenntnisstand der FDP haben die Gemeindegespräche 
noch nicht stattgefunden. Ziel des vorliegenden Antrages ist es, durch Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung dem Magistrat einen konkreten Handlungsauftrag 
und eine Legitimation für Forderungen der Stadt Rödermark für diese Gespräche zu 
geben.

Pauschale Forderungen nach weiteren Bauflächen sind das eine, die konkrete 
Benennung dieser Flächen das andere. Hierzu müssen 2 Fragen geklärt werden. Zum 
einen die Frage, wie groß der Bedarf der Stadt Rödermark an neuen Flächen bis 2030 
tatsächlich sein wird. Hierzu gibt es aus Sicht der antragstellenden Fraktion keine klare 
Antwort. Rödermark besitzt kaum Potenzial für eine weitere Innenverdichtung, es gibt 
keine größeren Baubrachen im entwickelten Raum. Selbst für den Neubau von 
Kindertageseinrichtungen, Schulen oder Seniorenwohnstätten fehlt Baugrund. Der
Bedarf gerade an Wohnungsbauflächen für eine größere Zahl von Neubürgern ist 
zweifelsfrei vorhanden.
Zum anderen muss die Frage geklärt werden, wie viele Flächen für eine Entwicklung 
als Bauland überhaupt geeignet sind. Hier gibt es neben lokalen Besonderheiten viele 
regionale und überregionale Kriterien, die erfüllt und beachtet werden müssen.

Eine Analyse aller Freiflächen in Rödermark, die als Anlage beigefügt ist, kommt zu 
dem Ergebnis, dass es in Rödermark so gut wie keine Flächen mehr gibt, die sich als 
Bauland eignen. Es gibt immer mehrere Kriterien, die dagegen sprechen. In den 
meisten Fällen sind diese so schwerwiegend, dass selbst bei einem Wohlwollen des 
Regionalverbandes gegenüber der besonderen Situation der Stadt Rödermark eine 
bauliche Entwicklung ausgeschlossen erscheint. Werden alle in der Analyse
beschriebenen Flächen, deren Entwicklung zumindest denkbar ist, als Optionsflächen 
in den neuen Reg-FNP aufgenommen, würde Rödermark über knapp 70 ha 
Optionsfläche für bauliche Entwicklungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
verfügen. Gut 40 ha kämen neu hinzu. Diese 70 ha würden sich aufteilen in 35 ha 
Flächen für den Wohnungsbau, 28 ha für Gewerbe und den übernommenen 7 ha für 
Gemeinbedarf/Sport. Nicht alle der beschriebenen Flächen haben eine Chance, auch 
nach dem Beteiligungsverfahren noch aufgenommen werden zu können.
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Daher erscheint eine Maximalforderung an dieser Stelle nicht zielführend.
 
Beschlussvorschlag:

Der Magistrat der Stadt Rödermark wird beauftragt, bei den „Gemeindegesprächen“ 
im Rahmen des kommunalen Beteiligungsverfahrens zur Erstellung des neuen 
regionalen Flächennutzungsplans 2020 folgende Flächenbedarfe für bauliche 
Nutzungen an den Regionalverband FrankfurtRheinMain nachdrücklich anzumelden:

Der neue Reg-FNP 2020 soll für Rödermark mindestens 25 ha Flächen für
Wohnbauentwicklung und mindestens 20 ha Flächen für Gewerbeentwicklung 
bereitstellen. Entsprechende Flächenvorschläge sind zu machen. Als Basis dazu 
kann auf die Analyse im Anhang zurückgegriffen werden.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

06.08.2018

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Dr. Rüdiger Werner

Antrag der FDP-Fraktion: Teilnahme am Landesprogramm zur 
Kriminalprävention in Kommunen "Kompass"

Beratungsfolge:

Datum Gremium

14.08.2018 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur
16.08.2018 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
28.08.2018 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Das Land Hessen hat unter der zusammenfassenden Überschrift: „Gemeinsam für 
mehr Sicherheit“ das Landes-Programm „Kompass“ aufgelegt. Ziel dieses Programms 
ist es, mehrere Komponenten für mehr Sicherheit im Alltag in Städten und Kommunen 
zu kombinieren sowie zusammenzuführen. Es gibt zur Teilnahme an diesem 
Landesprogramm derzeit einige Modellkommunen sowie eine „Interessenliste“ von
über 40 Gemeinden bzw. Kommunen, die an diesem Landesprogramm aktiv 
teilnehmen möchten. 
Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark möge beschließen:

1) Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich für die schnellstmögliche Teilnahme 
der Stadt Rödermark am Landesprojekt zur Kriminalprävention in Kommunen: 
„Kompass“ aus.

2) Der Magistrat der Stadt Rödermark wird beauftragt, mit dem Land Hessen 
Gespräche sowie konkrete Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, dass die Stadt 
Rödermark schnellstmöglich sowie vollumfänglich in das Projekt des Landes Hessen 
zur Kriminalprävention in Kommunen: „Kompass“ aufgenommen wird.

3) Der Magistrat der Stadt Rödermark wird beauftragt, über den Fortgang sowie den 
jeweiligen Sachstand zur Teilnahme am Projekt: „Kompass“ des Landes Hessen 
fortlaufend im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss zu berichten.
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Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung: 
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